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MD-2924-1 und 2/92 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz über 
die Sozialversicherung frei­
beruflich selbständig Erwerbs­
tätiger geändert wird (8. No­
velle zum FSVG) i 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

AMT DER «/~~3~t; 
WIENER LANDESREGIE~UNG 

V 
Wien, 27. November 1992 

, ' . .,,,.: ......... : .. LfL; 'L- ; ":\:,,rz./ 
, .'.l ............ . 

. , -·L p """. ~ --'" ' ;11"\ 

",,,i;l. :, L. l',.j~;,~ I 

'" .. /1. Dez. l:>~~ (}J~ I , ," srt;;;~ 
Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 
Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 
im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

AD 11 05 B - 3 - 871 - 131650 - 20 0 0 0 0 0 0 

Für den Land samtsdirektor: 

Dr. Peischl 
Magistratsvizedirektor 
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MD-2924-1 und 2/92 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz über 
die Sozialversicherung frei­
beruflich selbständig Erwerbs­
tätiger geändert wird (8. No­
velle zum FSVG); 
Stellungnahme 

zu Zl. 20.588/1-2/92 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Dienststelle MD-Büro des Magistratsclirektors 

Adresse 1082 Wien, Rathaus 

Telelonnumm40 00-82124 

Wien, 27. November 1992 

Auf das Schreiben vom 6. November 1992 beehrt sich das Amt 
der Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Ge­
setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Gegen den vorliegenden Gesetzentwurf werden keine gesonder­
ten Bedenken geltend gemacht. Es darf diesbezüglich auf die 
ha. Stellungnahme vom 27. November 1992, MD-2845-1/92, zur 
51. Novelle zum ASVG verwiesen werden. Im übrigen sei be­

merkt, daß in Z 4 vorgesehen ist, daß der aufgehobene § 14 
mit 1. Juli 1993 in Kraft treten soll. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

AD 1105A -70- 885 -118345 - 20 

Für den Lan esamtsdirektor: 

Dr. eischl 
Magistratsvizedirekto~ 
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